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Die EEG-Umlage ist im Jahr 2013 um knapp 
1,7  ct/kWh gestiegen [1]. Wäre sie ein In-
dikator für die Kosten des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien (EE) im Strombereich, 
müsste man schlussfolgern, dass der Ausbau 
im Jahr 2013 für die Stromkunden mit diesen 
1,7 ct/kWh zu Buche schlagen würde. Genau-
so wenig war der EE-Ausbau in den Jahren 
2009 und 2012 kostenlos, als die EEG-Umla-
ge praktisch nicht stieg (siehe Tabelle). We-
der die EEG-Umlage noch deren Entwicklung 
über die Jahre sind somit Indikatoren für die 
Kosten des aktuellen EE-Ausbaus.

Warum ist das so? Die heutige EEG-Umlage 
ist vor allem bestimmt durch die inzwischen 
ans Netz gegangenen EE-Anlagen, weniger 
durch neue Anlagen [2]. Neben der festge-
legten Vergütung für alte und neue Anlagen 
hängt die Höhe der EEG-Umlage von weite-
ren Faktoren ab, insbesondere vom aktuel-
len Strompreis an der Börse, dem jährlich 
schwankenden Wind- und Sonnenaufkom-
men, der Begünstigung der Industrie und 
einmaligen Sonderzuschlägen. Ihr Einfluss 
auf die EEG-Umlage ist in der Regel deutlich 
größer als der Einfluss des aktuellen EE-
Zubaus.

Möchte man also verstehen, welche Aus-
wirkung der aktuelle oder zukünftige Aus-

bau der EE auf die EEG-Umlage hat, ist ein 
anderer Indikator erforderlich. Ein solcher 
liegt bislang zumindest offiziell nicht vor. 
Entsprechend kennen die meisten Akteu-
re aus der Zivilgesellschaft, Abgeordnete, 
Landespolitiker, Verbraucherschützer und 
die Medien die Kosten des aktuellen EE-
Ausbaus nicht. Ob der Bundesregierung 
solche Zahlen vorliegen, ist unbekannt. 
Auf eine entsprechende offizielle Anfrage 
aus dem Bundestag blieb sie eine Antwort 
schuldig [3].

EEG-Jahrgangsumlagen

In einem Gutachten für Greenpeace Deutsch-
land hat der Autor daher Jahrgangsumlagen 
der EEG-Umlage als einen geeigneten Indi-
kator für die Kosten des aktuellen EE-Aus-
baus untersucht [4]. Eine Jahrgangsumlage, 
bspw. für das Jahr 2010, ist definiert als der 
Teil der aktuellen EEG-Umlage, der verur-
sacht ist durch die EE-Anlagen, die im Jahr 
2010 ans Netz gegangen sind. Die gesamte 
EEG-Umlage des Jahres 2014 ist damit die 
Summe aller Jahrgangsumlagen seit Einfüh-
rung der gesetzlich festgelegten Vergütung 
von Strom aus EE im Jahr 1991.

Um die Jahrgangsumlagen der in den Jahren 
2001 bis 2013 neu gebauten EE-Anlagen 

zu ermitteln, werden in diesem Artikel ver-
schiedene Annahmen getroffen. Zunächst 
werden zur Vereinfachung nur Windener-
gieanlagen an Land und Offshore, Photovol-
taik- und Biomasseanlagen betrachtet. Diese 
erzeugen das Gros des EE-Stroms und den 
größten Anteil der heutigen EEG-Umlage. 
Die Ermittlung der Jahrgangsumlagen setzt 
weitere Daten und Annahmen voraus, wie 
etwa über die jährlich neu installierte Leis-
tung von EE-Anlagen [1], deren Volllast-
stunden, die jeweils zur Inbetriebnahme 
der Anlagen geltende EEG-Vergütung, den 
durchschnittlichen Börsenstrompreis für 
2014 sowie die im Jahr 2014 privilegierte 
Strommenge [5].

Die Entwicklung der Jahrgangsumlagen 
seit 2001 zeigt eine deutliche Spitze in den 
Jahren 2009 bis 2011. Die Jahrgangsumlage 
2010 bildet mit rd. 0,72 ct/kWh das Maxi-
mum. Anschließend werden die Jahrgangs-
umlagen wieder kontinuierlich kleiner und 
liegen im Jahr 2013 mit einem Wert von 
rund 0,27  ct/kWh fast auf dem niedrigen 
Niveau des Zeitraums 2005 bis 2008. Die 
im Jahr 2013 neu installierten EE-Anlagen 
erzeugen aber fast 80 % mehr Ökostrom als 
die Anlagen der Jahrgänge 2005 bis 2008. 
Ferner wird mit den Ökostromanlagen des 
Jahrgangs 2013 ähnlich viel Strom erzeugt 
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Tab.: Die wichtigsten Daten im Überblick
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EEG-Umlage (ct/kWh) 0,25 0,36 0,41 0,58 0,68 0,88 1,02 1,12 1,13 2,047 3,53 3,592 5,277

Steigerung der EEG-Umlage 
(ct/kWh)

0,11 0,05 0,17 0,1 0,2 0,14 0,1 0,01 0,917 1,483 0,062 1,685

EEG-Jahrgangsumlage  
(ct/kWh)

0,08 0,11 0,11 0,18 0,27 0,26 0,25 0,30 0,62 0,72 0,67 0,48 0,27

Stromproduktion eines 
EE-Jahrgangs, als Anteil am 
Bruttostromverbrauch (%)

0,8 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,0 1,1 1,9 2,15 2,55 2,5 2,0
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wie mit den Anlagen des Jahrgangs 2010 – 
und das für weniger als 40 % der Kosten (sie-
he Abb. 1).

Spartenspezifische  
Differenzierung

Wie aber ist es zu erklären, dass die Jahr-
gangsumlagen für 2009 bis 2011 so groß 
sind – und für 2013 so viel kleiner? Um dies 
besser zu verstehen, werden im Folgenden 
die Jahrgangsumlagen entsprechend der 
Anteile der EE-Sparten differenziert. Die-
se spartenspezifischen Jahrgangsumlagen 
werden der Stromproduktion der jeweiligen 
EE-Anlagen gegenübergestellt (Abb. 2).

Die spartenspezifische Jahrgangsumlage 
für 2009 lässt deutlich erkennen, dass vor 
allem der Zubau von Photovoltaikanlagen 
für die Größe der Jahrgangsumlage verant-
wortlich ist. Während die 2009 ans Netz 
gegangenen Photovoltaikanlagen nur wenig 
mehr Strom erzeugen als die im gleichen 
Jahr ans Netz gegangenen Windenergiean-
lagen an Land, haben sie mit 66 % den mit 
Abstand größten Anteil an der Jahrgangs-
umlage. Windenergieanlagen an Land dage-
gen haben einen Anteil von nur 10 % - bei 
ähnlich großer Stromproduktion. Grund 
dafür ist, dass Photovoltaikanlagen aus 
dem Jahr 2009 eine sehr hohe Vergütung 
von durchschnittlich 40  ct/kWh erhalten 
[6] – Windenergieanlagen an Land dagegen 
nur rund 10 ct/kWh [7]. An der hohen Jahr-
gangsumlage 2010 hat die Photovoltaik mit 
gut 0,5 ct/kWh einen Anteil von rund drei 
Viertel. Angesichts der hohen Kosten des 
rasanten PV-Ausbaus erscheint auch Strom 
aus Biogasanlagen und Offshore-Windparks 
im Vergleich zur jeweiligen Stromprodukti-
on kostengünstig.

Ein durchaus anderes Bild zeigt das Jahr 
2013. An der deutlich kleineren Jahrgangs-
umlage haben die vier EE-Sparten einen An-
teil von jeweils rund 16  % bis 36  %. Diese 
Anteile passen deutlich besser zur jeweili-
gen Stromproduktion als jene aus dem Jahr 
2009. Bei genauer Betrachtung ist aber er-
kennbar, dass der Anteil von Biomasse und 
Offshore-Windenergie an der Jahrgangsum-
lage spürbar größer ist als deren Anteil an 
der Stromproduktion. Sie erscheinen also – 
anders als noch 2009 – nicht mehr kosten-
günstig. 

Besonders bei der Windenergie an Land, 
aber auch bei Photovoltaik ist es genau um-
gekehrt. Diese beiden Sparten liefern mehr 
Strom für einen relativ kleineren Anteil 
an der EEG-Umlage. Grund ist, dass Strom 
aus Windenergieanlagen an Land nach wie 
vor kostengünstig ist und Strom aus PV-
Anlagen massiv billiger wurde – mit Ver-
gütungen von durchschnittlich nur noch 
rund 12 ct/kWh im Jahr 2013 [6]. Strom aus 

Biogasanlagen und Offshore-Windparks des 
Jahrgangs 2013 erhalten dagegen praktisch 
unverändert vergleichsweise hohe Vergü-
tungen [7].

Mehr von den Günstigen, 
weniger von den Teuren

Soll in Zukunft stärker auf die Kosteneffizi-
enz des Ökostromausbaus geachtet werden, 

Abb. 1 Jahrgangsumlagen für die EEG-Umlage 2014. Angegeben sind die Anteile der EEG-Umlage, die 
jeweils durch die Installation von Wind-, Solar- und Bioenergieanlagen der Jahre 2001 bis 2013 
verursacht werden, und die Stromproduktion dieser Anlagen im Verhältnis zum Bruttostromver-
brauch (eigene Darstellung)

Abb. 2 Spartenspezifische Jahrgangsumlagen der aktuellen EEG-Umlage für 2009 und 2013 im Vergleich 
zur Stromproduktion der jeweiligen EE-Sparten (eigene Darstellung)
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muss der Trend hin zu günstigeren Technolo-
gien wie Wind an Land und Photovoltaik an-
stelle der teureren Technologien fortgeführt 
und verstärkt werden. Jede Begrenzung der 
kostengünstigen Technologien erhöht die 
durchschnittlichen Kosten des Gesamtaus-
baus. Das bedeutet, dass bei den Technolo-
gien Offshore-Windenergie, Biogas aus An-
baubiomasse und Geothermie sehr genau 
geprüft werden sollte, welche Zubauraten 
aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll sind. 

Neben den Kosten für die Stromverbraucher 
sind dabei auch umwelt-, technologie-, in-
dustrie- und arbeitsmarktpolitische Aspekte 
zu berücksichtigen – schließlich arbeiten in 
den o. g. Bereichen rund 230 000 Menschen 
[1]. Ferner droht Deutschland das Ziel der 
Senkung der Treibhausgasemissionen um 
40 % bis 2020 deutlich zu verfehlen [8]. Das 
kann den Ausbau auch von teureren EE-An-
lagen begründen.

Was kosten die günstigen 
Erneuerbaren wirklich?

Zwar ist in Abb. 1 und 2 zu erkennen, dass 
auch ein zügiger Ausbau von Windenergie 
an Land und Photovoltaik die EEG-Umlage 
nicht mehr stark ansteigen lässt. Aber noch 
immer macht es den Anschein, dass der Zu-
bau auch der kostengünstigen EE-Anlagen 
zu Zusatzkosten für die Stromverbraucher 
führen würde – schließlich machen auch 
sie einen Teil der spartenspezifischen Jahr-
gangsumlage aus. Tatsächlich jedoch ist 
Strom aus Windenergieanlagen an Land 
nicht teurer als Strom aus neuen konventio-
nellen Kraftwerken: Während die Vergütung 
für Windstrom an Land nach dem neuen 
EEG derzeit bei 8,9 ct/kWh liegt [9], haben 
fossile Kraftwerke nach Angabe der Bundes-
regierung Stromgestehungskosten zwischen 
7 und 11  ct/kWh [10]. Strom aus neuen 
Atomkraftwerken ist noch teurer [11].

Nun muss unabhängig von der Energiewende 
der konventionelle Kraftwerkspark moderni-
siert werden. Denn er ist nicht nur veraltet, 
sondern bedarf auch aus Umwelt- und insbe-
sondere Klimaschutzgründen umfassender 
Modernisierungsmaßnahmen. Ferner steht 
an, die Stromproduktion der bis 2022 abzu-
schaltenden Atomkraftwerke klimafreund-
lich zu substituieren. Die Politik muss also 
heute entscheiden, mit welchen Technologi-

en der Kraftwerkspark modernisiert werden 
soll. Windenergie an Land und in absehbarer 
Zukunft auch Photovoltaik sind dabei nicht 
teurer als konventionelle Kraftwerke – auch 
ohne Berücksichtigung der Umweltkosten 
konventioneller Kraftwerke.

Die viel beschworene „Kostenexplosion“, zu 
deren Überwindung das EEG just geändert 
und der EE-Ausbau gedeckelt wurde [12], 
war bereits vor der jüngsten EE-Novelle Ge-
schichte. Auch ohne Reform des EEG hätten 
vergleichbare Kostensteigerungen in abseh-
barer Zeit nicht mehr stattgefunden. Dass 
dennoch auch für die kostengünstigen Tech-
nologien eine Ausbaubegrenzung eingeführt 
wurde (und werden konnte), dürfte auch da-
ran liegen, dass belastbare offizielle wie auch 
inoffizielle Informationen zur Wirkung des 
aktuellen und zukünftigen Ökostromausbaus 
auf die EEG-Umlage praktisch nicht vorlagen.

Darin ist auch der Grund zu sehen, warum 
sich die politischen Akteure seit Jahren über 
die unterschiedlichsten Zahlen streiten. 
EEG-Kritiker und die meisten Nichtexperten 
führen als Argument schlicht die EEG-Umla-
ge an und unterstellen oft, diese vermeintli-
chen Mehrkosten seien kaum mehr tragbar. 
Manche EEG-Befürworter rechnen vor, die 
Steigerung der Umlage sei fast ausschließ-
lich auf die ausgeweitete Begünstigung der 
Industrie und gesunkene Börsenstromprei-
se zurückzuführen [13]. 

Hier endet oft das Interesse an den wirkli-
chen Hintergründen. Die Komplexität des 
EEG und des Strommarktes zwingen aber, 
genauer hinzuschauen. Mit den in diesem 
Artikel vorgestellten Jahrgangsumlagen der 
EEG-Umlage und ihren spartenspezifischen 
Differenzierungen ist dies möglich. Sie zei-
gen, dass heute ein zügiger EE-Ausbau ver-
gleichsweise kostengünstig ist. Das gilt ins-
besondere für die Windenergie an Land wie 
auch für die Photovoltaik, die bereits eine 
massive Kostensenkung erfahren hat.

Um solche Entwicklungen transparent zu ma-
chen, sollte die Bundesregierung in Zukunft 
entsprechende Daten vorlegen. Damit wird 
eine bessere Grundlage für die politische Dis-
kussion zur Energiewende ermöglicht. Um 
eine breite Akzeptanz dieser Zahlen sicher-
zustellen, sollte im Vorfeld in einem struk-
turierten Prozess mit den maßgeblichen 

Akteuren darüber diskutiert werden, welche 
Indikatoren hilfreich und akzeptabel sind.

Ein solcher Prozess ist dringend notwendig. 
Denn die wichtigste Grundlage des neuen 
EEG war leider die EEG-Umlage – und die ist 
der falsche Indikator. „Fehlerhafte Indikato-
ren können zu fehlerhaften Reformen füh-
ren“, heißt es in einem Gutachten des Sach-
verständigenrates für Umweltfragen zum 
EEG (SRU) [14]. Die aber können wir uns bei 
der Energiewende vor dem Hintergrund des 
Klimawandels und der Gefahren der Atom-
energie wie auch aus langfristigen volks-
wirtschaftlichen Erwägungen nicht leisten.
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